
Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/10401 

 

1 

Gesetzentwurf 

Hannover, den 16.04.2026 

Niedersächsischer Ministerpräsident 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes 

Frau 
Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 
Hannover 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig 
beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Niedersäch-
sischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen. 

Eine Gesetzesfolgenabschätzung hat stattgefunden. 

Federführend ist das Finanzministerium. 

Mit freundlichen Grüßen 
Olaf Lies 
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Entwurf 

Gesetz  
zur Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes 

Artikel 1 

§ 10 des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes vom 7. Juli 2021 (Nds. GVBl. S. 502), ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Mai 2022 (Nds. GVBl. S. 304), erhält folgende Fassung:  

„§ 10 

Erlass der Grundsteuer 

(1) 1Für den Erlass der Grundsteuer gelten die §§ 32 und 33 GrStG entsprechend. 2§ 34 Abs. 1 
bis 3 GrStG gilt mit der Maßgabe, dass in Absatz 3 an die Stelle des Grundsteuerwerts der Grund-
steuermessbetrag tritt. 

(2) 1In besonders gelagerten Härtefällen kann die Gemeinde die Grundsteuer B ganz oder teil-
weise erlassen, wenn sie dies aus Gründen des Gemeinwohls für gerechtfertigt hält. 2Ein besonders 
gelagerter Härtefall liegt in der Regel vor, 

1. bei Grundstücken, die mit nicht mehr genutzten land- und forstwirtschaftlichen Hof- und Wirt-
schaftsgebäuden bebaut sind, wenn die Nutzflächen dauerhaft nicht genutzt werden und diese 
Flächen nach Abzug der in § 3 Abs. 2 und 3 genannten Nutzflächen mehr als 300 m2 betragen,   

2. bei unbebauten Grundstücken im Grundvermögen, die mehr als 3 000 m² betragen und dauer-
haft nicht genutzt werden, wie z. B. Wiesen, Teiche, Seen, Moore oder Sumpfgebiete, oder 

3. bei Grundstücken, die zur Ausübung des Sports einem in § 3 GrStG genannten Rechtsträger 
zur Nutzung überlassen werden. 

3In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 ist der Erlass der Grundsteuer auf den Teil der Grundsteuer be-
grenzt, der auf die 300 m2 übersteigenden dauerhaft nicht genutzten Nutzflächen entfällt. 4In den 
Fällen des Satzes 2 Nr. 2 ist der Erlass der Grundsteuer auf den Teil der Grundsteuer begrenzt, der 
auf die 3 000 m2 übersteigenden dauerhaft nicht genutzten Flächen entfällt. 5Die Grundsteuer kann 
auch in vergleichbaren Fällen ganz oder teilweise erlassen werden. 

(3) Für den Erlass nach Absatz 1 ist das Verfahren nach § 35 GrStG entsprechend anzuwen-
den. 

(4) 1Für den Erlass nach Absatz 2 ist das Verfahren nach § 35 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 GrStG 
entsprechend anzuwenden. 2Einer jährlichen Wiederholung des danach erforderlichen Antrags be-
darf es nicht. 3Der Erlass kann abweichend von § 35 Abs.1 Satz 1 GrStG durch die zuständige Ge-
meinde bereits vor Beendigung des Kalenderjahres ausgesprochen werden. 4Für das Kalenderjahr 
2025 ist der Antrag bis spätestens 31. Dezember 2026 zu stellen.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlass und Zielsetzung 

Im Rahmen der in den Ländern ab dem 1. Januar 2025 umzusetzenden Grundsteuerreform hat sich 
Niedersachsen gegen die komplexen Ermittlungen von Grundstückswerten und stattdessen für ein 
deutlich einfacheres, wertunabhängiges Flächen-Lage-Modell entschieden. 

Die ausschlaggebenden Parameter für die Verteilung der Belastung mit Grundsteuer sind die Größe 
der Flächen und der Bebauung, die Nutzungsart Wohnen/Nicht-Wohnen und der Lagefaktor eines 
Grundstücks. Auf den Wert des jeweiligen Grundstücks kommt es nicht mehr an. Dieser System-
wechsel führt ebenso wie die Beseitigung des bisherigen verfassungswidrigen Zustandes dazu, dass 
es Belastungsverschiebungen zwischen einzelnen Grundstücken gegeben hat und auch geben 
musste. 

Im Niedersächsischen Grundsteuergesetz (NGrStG) ist vorgesehen, die neue Belastungsverteilung 
der Grundsteuer nach Abschluss der Hauptfeststellung zum 31. Dezember 2027 zu evaluieren, da 
erst zu diesem Zeitpunkt die Belastungsverschiebungen systematisch analysiert werden können. Be-
reits jetzt haben sich besonders gelagerte Härtefälle gezeigt, die im Zuge der gegenständlichen Ge-
setzesänderung vorgezogen werden: 

1. Resthöfe mit ungenutzten Nebengebäuden, 

2. bestimmte unbebaute und ungenutzte Grundstücke im Grundvermögen, 

3. Grundstücke, die zur Ausübung des Sports einem in § 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
genannten Rechtsträger zur Nutzung überlassen werden. 

Um die in Einzelfällen erheblichen Belastungsverschiebungen für die betroffenen Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer abzumildern, ist eine Änderung des Niedersächsischen Grundsteuer-
gesetzes erforderlich. Als Folge der Evaluierung sind die Härtefälle, für die eine Ausnahme von der 
uneingeschränkten Anwendung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes gemacht werden 
kann, als Regelbeispiele definiert worden.  

Um den Gemeinden eine Abmilderung der Belastungsverteilung nach dem Niedersächsischen Mo-
dell zu ermöglichen, können diese aus Gemeinwohlgründen, welche sich aus den jeweiligen Örtlich-
keiten ergeben, die Belastungsverteilung innerhalb der Kommunen in begrenztem Maß - nämlich den 
Härtefällen - umgestalten. Die Anpassung der jeweiligen Grundsteuerbelastung auf der Festset-
zungsebene ist hingegen mangels eines rechtfertigenden Grundes zur Abweichung vom Niedersäch-
sischen Einfach-Modell nicht möglich. Es entspricht zudem den Intentionen des Niedersächsischen 
Grundsteuergesetzes, dass größere Grundstücks-, Wohn- oder Nutzflächen eine höhere Grund-
steuer auslösen als geringere Flächen. 

Als erste Fallgruppe sind Resthöfe - als bebaute Grundstücke, auf denen sich ehemals land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirtschaftsgebäude befinden, deren Nutzflächen 300 Quadrat-
meter überschreiten und die tatsächlich nicht genutzt werden, - definiert worden.  

Die Mindestgröße von 300 m2 ungenutzter Nutzfläche soll die Gemeinden, die für den Steuererlass 
zuständig sind, vor allzu vielen Bagatellfällen schützen. Die Grenze berücksichtigt, dass insoweit 
nutzbare Fläche zur Verfügung steht, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht genutzt wird.  

Die gleiche Systematik ist auch bei der zweiten Fallgruppe, den unbebauten Grundstücken, deren 
Flächen 3 000 m2 überschreiten und die dauerhaft nicht genutzt werden, angewandt worden. Auch 
hier soll die Mindestgröße von 3 000 m2 ungenutzter Fläche die Gemeinden, die für den Steuererlass 
zuständig sind, vor allzu vielen Bagatellfällen schützen. Um in die Möglichkeit eines Erlasses zu 
kommen, muss es sich tatbestandsmäßig um ein unbebautes Grundstück handeln, das nicht zu ei-
nem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) gehört. Die Gemeinde kann die Grund-
steuer erlassen, wenn das Grundstück dauerhaft nicht genutzt wird.  

Nach der dritten Fallgruppe kann die Gemeinde zur Förderung des Sports innerhalb des Gemeinde-
gebietes einen vollständigen oder teilweisen Erlass der Grundsteuer für die Grundstücke 



Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/10401 

 

4 

aussprechen, die zur Ausübung des Sports von einer gemeinnützigen Institution betrieben werden. 
In diesen Fällen wird die jeweilige Grundstückseigentümerin oder der jeweilige Grundstückseigentü-
mer aufgrund seines Beitrages im Sinne des Gemeinwohls und der Wahrnehmung öffentlicher Inte-
ressen entsprechend begünstigt. 

Die finanziellen Auswirkungen sind maßgeblich davon abhängig, inwieweit die Gemeinden von der 
Erlassregelung, die ausdrücklich als Kann-Regelung ausgestaltet ist, Gebrauch machen.  

Für die Gemeinden entsteht durch zusätzliche Anträge auf Erlass der Grundsteuer ein zusätzlicher 
Aufwand.  

Für die Berechnung der finanziellen Folgen wird von folgenden Grundlagen ausgegangen: 

Anzahl der Fälle (11 500) x Bearbeitungszeit 1 Stunde x Personalkosten 60 Euro = 690 000 Euro 
Gesamtaufwand der Gemeinden. Zur Herleitung der Schätzung siehe Abschnitt A Nr. IX „Voraus-
sichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen“.  

II.  Wesentlicher Inhalt des Gesetzes 

Mit der Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes wird die bisherige Regelung in 
§ 10 NGrStG, die den Grundsteuererlass wegen wesentlicher Ertragsminderung zum Gegenstand 
hatte, zu einer Erlassregelung auch in besonders gelagerten Härtefällen ausgeweitet. Den Gemein-
den wird damit die Möglichkeit eingeräumt, in den dort genannten oder vergleichbaren Fällen die 
Grundsteuer ganz oder zum Teil zu erlassen. Rechtlich erfolgt dies durch eine Verweisung auf die 
Regelungen des Grundsteuergesetzes und eine Ergänzung um besonders gelagerte Härtefälle, in 
denen den Gemeinden sowohl Entschließungs- als auch Auswahlermessen zugesprochen wird. In-
soweit wird das Bundesrecht um niedersächsische Sonderregelungen ergänzt. Die besonders gela-
gerten Härtefälle werden durch nicht abschließende Regelbeispiele näher konkretisiert. 

III.  Gesetzgebungskompetenz 

Niedersachsen hat mit dem Niedersächsischen Grundsteuergesetz von der Abweichungsmöglichkeit 
im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 105 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Arti-
kel 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes Gebrauch gemacht. Die Änderung des Niedersächsi-
schen Grundsteuergesetzes wird auf dieselbe Gesetzgebungskompetenz gestützt und führt zu einer 
weiteren Abweichung vom Bundesrecht. 

IV.  Wesentliche Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung  

Im Rahmen der Hauptveranlagung auf den 1. Januar 2025 haben die Finanzämter über 3 Millio-
nen Grundsteuermessbetragsfestsetzungen nach den Vorschriften des Niedersächsischen Grund-
steuergesetzes vorgenommen und diese den Gemeinden elektronisch übermittelt.  

Erforderlichkeit der Regelung:  

Ergänzend zu den im Grundsteuergesetz vorhandenen Regelungen zur Steuerbefreiung (§§ 3 bis 8 
GrStG) und zu Erlassmöglichkeiten (§§ 32 bis 34 GrStG) bedarf es bei besonders gelagerten Härte-
fällen weiterer Erlassregelungen im Niedersächsischen Grundsteuergesetz, um in diesen Härtefällen 
eine angemessenere Belastungsverteilung zu ermöglichen. Dies erfordert eine gesetzliche Rege-
lung, um den Gemeinden den nötigen Handlungsspielraum für einen vollständigen oder teilweisen 
Erlass im Einzelfall zu geben.  

Regelungsalternativen:  

Eine Regelung, die auf der Ebene der Messbetragsfestsetzung durch das Finanzamt erfolgt, ist man-
gels eines Rechtsfertigungsgrundes zur Abweichung vom Niedersächsischen Modell nicht möglich - 
siehe Begründung unter Abschnitt A Nr. XI „Verbandsbeteiligung“.  

Weitere Handlungsalternativen - außer einem gänzlichen Verzicht auf die als sachgerecht erachtete 
Härtefallregelung - sind nicht ersichtlich.  

V. Ergebnisse des Klimachecks sowie die Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum 
und die Landesentwicklung: 

Das Gesetz hat keine entsprechenden Auswirkungen. 
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VI. Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern: 

Das Gesetz hat keine entsprechenden Auswirkungen. 

VII. Auswirkungen auf Familien: 

Das Gesetz hat keine entsprechenden Auswirkungen. 

VIII. Auswirkungen, auf Menschen mit Behinderungen:  

Das Gesetz hat keine entsprechenden Auswirkungen. 

IX. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen:  

Die voraussichtlichen Kosten und haushaltsmäßigen Auswirkungen betreffen die kommunalen Kör-
perschaften.  

Wirksamkeitsprüfung:  

Die Regelung durch Rechtsvorschrift ist notwendig, da die Gemeinden ansonsten in den beschrie-
benen besonders gelagerten Härtefällen keine Erlassmöglichkeit hätten. Ein Erlass kann erforderlich 
sein, um dem Gemeinwohlinteresse der Gemeinde gerecht zu werden und eine innerhalb der Ge-
meinde befriedigende Belastungsverteilung bei der Grundsteuer zu erreichen. 

Regelungsalternativen: Siehe oben unter Abschnitt A Nr. IV. 

Die Folgen beschränken sich im Wesentlichen auf die Finanzfolgen: 

Finanzfolgenabschätzung:  

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich bei den Gemeinden. Sie sind maßgeblich davon abhän-
gig, inwieweit die Gemeinden von der Erlassregelung, die ausdrücklich als Kann-Regelung ausge-
staltet ist, Gebrauch machen.  

Ein Erlassantrag ist allerdings nur einmal erforderlich. Nur wenn sich an den maßgebenden Verhält-
nissen Veränderungen ergeben, bedarf es einer Wiederholung. Die Höhe des Verwaltungsaufwands 
bei den Gemeinden ist von der Anzahl der Anträge abhängig und lässt sich nur näherungsweise 
schätzen, da die genaue Anzahl von zu erwartenden begründeten und unbegründeten Anträgen nicht 
bestimmt werden kann. Eine näherungsweise Annahme von 23 000 Fällen beruht auf einer Abfrage 
von potenziellen Härtefällen bei den Finanzämtern. Es sollten alle tatsächlich vorkommenden Fall-
konstellationen, die möglicherweise ein Härtefall sein könnten, gemeldet werden. Dabei wurden ne-
ben nicht weiter zusammenfassbaren Sachverhalten, die möglicherweise als vergleichbare Fälle zu 
würdigen wären, folgende Fälle mitgeteilt:  

– bebaute Grundstücke, die ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzt wurden und deren Nutz-
fläche 300 m2 übersteigt, 

– unbebaute, nicht genutzte Grundstücke im Außenbereich und 

– vergleichbare Fälle (z. B. ungenutzte Hallen, Sportflächen). 

Da potenzielle Fälle abgefragt wurden, umfassen die aufgelisteten, aber nicht anhand der erst daraus 
entwickelten Kriterien durchgeprüften Fälle begründete und unbegründete Anträge. Anhand dieser 
Abfrage wird im Rahmen einer sachgerechten Schätzung von ungefähr 500 Fällen pro Finanzamt, 
mithin insgesamt rund 23 000 Fällen ausgegangen.  

Diese Fallzahl wird durch die im Nachgang eingefügte Flächenbegrenzung von 3 000 m2 bei den 
unbebauten Flächen noch reduziert. In der Gesamtfallzahl ist zudem auch nicht enthalten, welche 
Flächen die Voraussetzung der tatsächlichen Nicht-Nutzung erfüllen, denn die tatsächliche individu-
elle Nutzungsintensität wurde in den Steuererklärungen zum Niedersächsischen Grundsteuergesetz 
nicht abgefragt, da sie im System des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes keine Rolle spielt. 
Entsprechende Daten fehlen demnach. Die Zahl 23 000 stellt also eine Schätzung dar, welche Fälle 
möglicherweise ein Härtefall sein könnten. Von einer Reduzierung wurde dennoch abgesehen, da 
auch zu berücksichtigen ist, dass in Fällen, in denen die Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt 
sind, trotzdem Anträge gestellt werden, die Aufwand verursachen. Schätzungsweise wird davon aus-
gegangen, dass sich diese beiden Aspekte aufwiegen. 
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Diese zu erwartenden Anträge sind bei einer Betrachtung im Durchschnitt auf die Anzahl der Nieder-
sächsischen Gemeinden zu verteilen. Nach Mitteilung des Ministeriums für Inneres, Sport und Digi-
talisierung gibt es in Niedersachsen 939 Gemeinden, die für die Erhebung der Grundsteuer zuständig 
sind. Daraus ergeben sich bei näherungsweiser gleicher Verteilung rund 24 Fälle pro Gemeinde. In 
der Gesamtbetrachtung ist damit durchschnittlich eine überschaubare Fallzahl pro Gemeinde zu er-
warten. In den Fällen eindeutig unbegründeter Anträge (wenn z. B. kein Regelbeispiel einschlägig 
ist) kann von einer einfachen Erledigung ausgegangen werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
die Gemeinden auch ohne diese Gesetzesänderung über Anträge zu den bisher bereits bestehenden 
Erlassmöglichkeiten (§§ 32 bis 34 GrStG) zu entscheiden haben. Bereits in diesem Zusammenhang 
wird eine unbestimmte Zahl von gegebenenfalls fehlplatzierten Anträgen auf die Gemeinden zukom-
men.  

Aus diesen Überlegungen heraus wird eine insgesamt wenig erhebliche Größenordnung abgeleitet. 
In die Quantifizierung muss auch einfließen, dass die Gemeinden frei darüber entscheiden, ob und 
in welchem Ausmaß sie von der Erlassmöglichkeit Gebrauch machen werden. Da das Verhalten der 
Gemeinden nicht prognostiziert werden kann, müsste nach den üblichen Quantifizierungsgrundsät-
zen von 50 %, d. h. von 11 500 Fällen ausgegangen werden.  

Beschäftigte in gemeindlichen Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder 
verwalten und die Kassenrechnung erstellen und die Haushaltsrechnung vorbereiten, gehören der 
Entgeltgruppe E 9 a an. Nach den Tabellen der standardisierten Personalkostensätze für die Durch-
führung von Gesetzesfolgenabschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Durch-
schnittssätze für die Veranschlagung von Personalausgaben 2025 betragen die Personalkosten zu-
züglich Arbeitsplatzkosten 88 325 Euro/Jahr, mithin 7 360 Euro/Monat. Die Bearbeitungsdauer für 
einen Erlassantrag wird durchschnittlich mit 1 Stunde berücksichtigt. Bei 130 Arbeitsstunden pro Mo-
nat ergeben sich Personalkosten für 1 Stunde in Höhe von 56,61 Euro, aufgerundet auf 
60 Euro/Stunde. 

Für die Berechnung der finanziellen Folgen wird von folgenden Grundlagen ausgegangen: 

Anzahl der Fälle (11 500) x Bearbeitungszeit 1 Stunde x Personalkosten 60 Euro = 690 000 Euro.  

Aufgrund der erwarteten Größenordnung waren Erwägungen zum Konnexitätsausgleich nicht ange-
zeigt.  

Der Erlass der Grundsteuer führt bei den Gemeinden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
zu Mindereinahmen im Haushaltsjahr 2025, weil die Kalkulation der Hebesätze für 2025 auf der 
Grundlage der Daten vorgenommen worden ist, die vom Finanzamt übermittelt worden sind. Diese 
Mindereinnahmen lassen sich nicht beziffern.  

Bei den finanziellen Auswirkungen ist darüber hinaus noch zu berücksichtigen, dass ab dem Haus-
haltsjahr 2026 die jeweilige Gemeinde die Möglichkeit hat, durch Anpassung ihrer Hebesätze die 
erlassene Grundsteuer zu kompensieren, sodass ein im Ermessen der Gemeinde liegender erlass-
bedingter Steuerausfall bei den Gemeinden nur einmalig eintritt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 
die Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge für die Kalkulation der Hebesätze der Gemeinden 
grundsätzlich mit Unsicherheiten verbunden ist, die es erforderlich machen, die Hebesätze 2026 neu 
zu justieren. 

X.  Auswirkungen auf die Digitalisierung (Digitalcheck)  

Das Gesetz hat keine entsprechenden Auswirkungen. 

XI. Ergebnis der Verbandsbeteiligung 

Beteiligt wurden die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens (AG 
KSV), die Steuerberaterkammer Niedersachsen, der Steuerberaterverband Niedersachsen Sach-
sen-Anhalt e. V., Haus & Grund Niedersachsen e. V., die Deutsche Bahn AG, der Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmer, Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e. V., der LandesSport-
Bund Niedersachsen e. V. sowie der Hauptverband der Landwirtschaftlichen Buchstellen und Sach-
verständigen e. V. und der Landvolk Niedersachsen Landesbauernverband e. V. Niedersach-
sen/Bremen (siehe Anlage). Die wesentlichen Anregungen kamen von der KSV; die übrigen 
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Angehörten teilten diese Anregungen oder äußerten sich zu Belangen, die sachlich nicht Gegenstand 
dieses Gesetzentwurfs sind.  

Die AG KSV hat im Zuge der Verbandsbeteiligung einige Bedenken geäußert. Als Hauptkritik sieht 
die AG KSV den zusätzlichen Verwaltungsaufwand sowie die möglicherweise unterschiedliche Hand-
habung zwischen den Gemeinden und insbesondere den Nachbargemeinden. Der Gesetzentwurf 
wurde mit der AG KSV mehrfach unter Beteiligung von Fach- und Ministerebene erörtert. Als Ergeb-
nis wurde der jetzt zur Beschlussfassung vorliegende Entwurf erarbeitet, gegen den die AG KSV trotz 
einiger Änderungen zur Kompromissfindung weiterhin Bedenken hat. Zu den wesentlichen Anregun-
gen, denen nicht entsprochen werden kann, zählen: 

– Die offenen Tatbestandsmerkmale und ein weitreichendes Ermessen sprächen dafür, dass es 
nicht um Einzelfallfragen, sondern um Konstellationen gehe, die im Rahmen der Bewertung durch 
die Finanzverwaltung in den Messbetrag einfließen sollten. 

– Gemeinden verfügten nicht über die für eine Einzelfallprüfung erforderlichen Bewertungsdaten, 
um sachgerechte Entscheidungen über die Erlasse zu treffen. 

– Die erforderlichen Prüfungen, Erhebungen und Bearbeitungen der Erlassanträge überstiegen die 
personellen Kapazitäten insbesondere kleinerer und ländlicher Gemeinden, die von den Fallkons-
tellationen oftmals überproportional betroffen seien. 

– Die Erlassregelungen für Ertragsminderungen sollten gestrichen werden, da Ertragsminderungen 
im Flächen-Lage-Modell systemwidrig seien. 

– Hinsichtlich der Möglichkeit eines Teilerlasses fehle es an einem konkreten Maßstab. 

– Es fehle an einer Definition, unter welchen Voraussetzungen ein Gebäude als ungenutzt gilt. 

– Es fehle an einer Definition, unter welchen Voraussetzungen ein unbebautes Grundstück als nicht 
genutzt gilt. 

– Die Festlegung einer Grenze von 300 m2 sei nicht nachvollziehbar. 

– Aus den sehr weitreichenden Fallkonstellationen, die im Erlasswege geregelt werden sollen, 
könnte im Gerichtsverfahren die Verfassungsmäßigkeit des Äquivalenzprinzips infrage gestellt 
werden. 

Die Idealvorstellung der AG KSV einer Bearbeitung der Härtefälle durch die Finanzämter und eines 
Verzichts auf die Regelbeispieltechnik ist nicht umsetzbar. Die Finanzämter könnten nur tätig wer-
den, wenn das Flächen-Lage-Modell Fehler enthielte, die korrekturbedürftig sind. Es müssten Fehler 
sein, die das Einfachmodell betreffen und sich aus einer fehlerhaften Umsetzung des Äquivalenzge-
dankens, der die Rechtfertigung des gesamten Modells ist, ergeben. Fehler, die in einer fehlerhaften 
Umsetzung des Äquivalenzgedankens bestehen, liegen nicht vor. Eine große nutzbare Fläche führt 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsintensität und -qualität zu einem entsprechenden Grund-
steuermessbetrag. Das Niedersächsische Grundsteuergesetz ist durch die Finanzämter konsequent 
umgesetzt. Eine Aufnahme der Härtefälle in das Niedersächsische Grundsteuergesetz auf der Fest-
setzungsebene birgt die Gefahr, dass die Folgerichtigkeit nicht eingehalten und das Niedersächsi-
sche Grundsteuergesetz als verfassungswidrig angesehen wird. Das Risiko, welches sich daraus für 
den Bestand des - einvernehmlich zu schützenden - Einfach-Modells des Niedersächsischen Grund-
steuergesetzes ergeben würde, ist mithin nicht vertretbar. 

Ferner regte die AG KSV abschließende, noch konkreter ausformulierte Tatbestände und eine Soll-
Regelung an, um den Ermessensspielraum zu verkleinern. Dem stehen jedoch der Gleichbehand-
lungsgrundsatz entgegen sowie das Bedürfnis nach Lösung aller möglicherweise auftretenden be-
sonders gelagerten Härtefälle. Die Privilegierung nur einzelner Fallgruppen wäre willkürlich. Eine 
sachliche Rechtfertigung, vergleichbare Erlassbegehren abzulehnen, wäre nicht ersichtlich. Die Ge-
meinden hätten keine Möglichkeit, eine befriedigende Lösung in den vergleichbaren Fällen zu finden. 
Ferner ist es nicht möglich, alle denkbaren vergleichbaren Fälle zu antizipieren und abschließend zu 
beschreiben.  

Auch ist die Besorgnis der AG KSV, zur Bearbeitung der Erlassanträge nicht über hinreichende Daten 
zu verfügen, nicht gerechtfertigt. Die Antragsteller haben eine Mitwirkungspflicht. Mit dem Antrag auf 



Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/10401 

 

8 

einen Erlass muss die Steuerschuldnerin oder der Steuerschuldner der Gemeinde die Unterlagen 
vorlegen, die zur Entscheidung über den Erlassantrag erforderlich sind - wie bei den bisherigen Er-
lassanträgen. 

Die bundesweite Erlassregelung bei Ertragsminderung findet auch in Niedersachsen Anwendung. 
Die Vorschriften der §§ 32 bis 34 GrStG sind unter der Maßgabe anzuwenden, dass in § 34 Abs. 3 
GrStG an die Stelle des Grundsteuerwerts der Grundsteuermessbetrag tritt. Die Vorschriften sind 
auch mit dem Äquivalenzprinzip vereinbar. 

§ 32 GrStG gewährt einen Grundsteuer-Erlass für Kulturgüter, Parks, Spiel- und Sportplätze u. ä. Im 
Referenzsystem des Äquivalenzprinzips sind diese Grundstücke typischerweise Teil der zu nutzen-
den Infrastruktur, des Nutzungsangebots, aber gerade nicht Eigentum weiterer potenzieller Bewoh-
ner, Arbeitender oder Kundschaft, die Indikatoren für mehr Nutzungsmöglichkeit wären. Der Erlass 
nach § 34 GrStG gilt für Grundstücke, deren Ertrag wesentlich gemindert ist. Die Nutzungsmöglich-
keit kommunaler Infrastruktur erschließt sich in typisierender Weise durch die Nutzung des Grund-
stücks. Ist die Grundstücksnutzung jedoch stark eingeschränkt, was sich in einer wesentlichen Er-
tragsminderung eines bebauten Grundstücks ausdrückt, ist ein Teilerlass der Grundsteuer nach die-
sem Gedanken gerechtfertigt.  

Die Berechnung eines Teilerlasses wird in der Begründung des Gesetzes anhand einer Beispielrech-
nung dargestellt. 

Die Definitionen, unter welchen Voraussetzungen ein Gebäude und ein unbebautes Grundstück als 
ungenutzt gelten, gehen aus der Begründung zum Gesetz hervor. 

Die AG KSV legte Wert auf eine möglichst niedrige Fallzahl. Um die besonders gelagerten Härtefälle 
zu reduzieren, wurden Begrenzungen von 300 m2 für die ungenutzte Nutzfläche bei den Gebäuden 
und von 3 000 m2 bei den unbebauten Grundstücken in das Gesetz eingefügt. Die Abgrenzung ist 
nicht willkürlich, sondern bringt zum Ausdruck, dass bis zu einer gewissen absoluten Höhe nicht die 
Größenordnung eines besonders gelagerten Härtefalls vorliegt (s. auch Gesetzesbegründung). 

Durch die überschaubare Anzahl der besonders gelagerten Härtefälle ist die erforderliche Prüfung 
und Bearbeitung den Gemeinden zuzumuten. 

Im Laufe der Diskussion wurden die Begriffe weiter geschärft. Der Begriff „Gründe des Gemeinwohls“ 
ist angesichts der Begrenzung auf die Gemeindeebene und der Unmöglichkeit, die Diversität von 
Gemeindewohlaspekten hier zu konkretisieren, der geeignete Begriff. 

Die Bedenken hinsichtlich einer Ungleichbehandlung über Gemeinden hinweg sind unbegründet, da 
das System des wertunabhängigen Niedersächsischen Einfach-Modells einen Vergleich nur inner-
halb der Gemeinden zulässt. Allein die Gemeinden können in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
ortsbezogene Gründe für Gemeinwohlinteressen heranziehen, wenn sie einen Erlass als gerechtfer-
tigt ansehen und diesen Erlass auch durchführen wollen. Diese ortsbezogenen Gründe für Gemein-
wohlinteressen sind ebenso wie der Wille, einen Erlass durchzuführen, in jeder Gemeinde unter-
schiedlich. Auch die finanzielle Selbstbestimmung der Gemeinden erfordert eine eigenständige Ent-
scheidung, ob und inwieweit ein Erlass in besonders gelagerten Härtefällen gewährt wird. 

 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1: 

Zu § 10: 

Zu Absatz 1: 

Bisher war die Anwendung der Regelungen zum Erlass der Grundsteuer in Abschnitt IV des Grund-
steuergesetzes im Niedersächsischen Grundsteuergesetz an verschiedenen Stellen geregelt. Die 
Anwendbarkeit der §§ 32, 33 und 35 GrStG ergab sich aus der Verweisung in § 1 Satz 2 des Lan-
desgesetzes. Für die Anwendung des § 34 GrStG war die Modifizierung vorzunehmen, dass an die 
Stelle des Grundsteuerwerts der Grundsteuermessbetrag tritt. Dies ist in § 10 erfolgt.  
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Absatz 1 enthält die Anwendbarkeit der materiell-rechtlichen Erlassregelungen des Bundesrechts. 
Die Verfahrensregelungen aus § 35 GrStG sind modifiziert und in Absatz 3 übernommen worden. 

Zu Absatz 2: 

Ergänzend zu den im Grundsteuergesetz vorhandenen Regelungen zur Steuerbefreiung (§§ 3 bis 8 
GrStG) und zu Erlassmöglichkeiten (§§ 32 bis 34 GrStG) bedarf es in den beschriebenen und ver-
gleichbaren speziellen Härtefällen weiterer Erlassregelungen im Niedersächsischen Grundsteuerge-
setz, um in diesen besonders gelagerten Härtefällen eine unter Gemeinwohlgründen, die sich aus 
der Örtlichkeit ergeben, angemessenere Belastungsverteilung zu ermöglichen.  

Aufgrund dieser Erkenntnis enthält § 10 die durch nicht abschließende Regelbeispiele konkretisierte 
Beschreibung von besonders gelagerten Härtefällen, in denen die Gemeinde die Grundsteuer B aus 
Gemeinwohlgründen, die sich aus der Örtlichkeit ergeben, ganz oder teilweise erlassen kann. Es 
handelt sich um besonders gelagerte Härtefälle, da eine absolut hohe oder gegenüber der bisherigen 
Grundsteuerbelastung vor der Grundsteuerreform relativ höhere Belastung keinen Erlassgrund dar-
stellt, sondern sich die Sachverhalte - wie durch die Regelbeispiele verdeutlicht - so darstellen müs-
sen, dass aufgrund der Beschaffenheit und eingeschränkten Nutzung der Grundstücke ein Erlass im 
Gemeinwohlinteresse gerechtfertigt sein kann. Dies kann nur von der Gemeinde beurteilt werden. 
Die Entscheidung liegt somit im Ermessen der Gemeinde. Dabei haben die Gemeinden selbständig 
über die Begründung und Nachweise für den Erlassantrag zu entscheiden.  

1. Resthöfe mit teilweise dauerhaft nicht genutzten Nebengebäuden 

Resthöfe oder Resthofstellen sind baulich erhaltene Bauernhöfe, die jedoch keine landwirtschaftli-
chen Betriebe mehr sind und zu denen keine Äcker oder Weiden mehr gehören. Die dazugehörenden 
Scheunen sind häufig ungenutzt oder werden nur zu untergeordneten Zwecken genutzt, ihre Fläche 
wird aber in vollem Umfang zur Grundsteuer herangezogen, da sie grundsätzlich nutzbar wäre. Dies 
führt häufig dazu, dass auf diese „Nebengebäude“ eine höhere Grundsteuer entfällt als auf das eben-
falls auf der Hofstelle befindliche Wohngebäude. 

In Nummer 1 werden die Resthöfe mit dauerhaft ungenutzten Nebengebäuden tatbestandsmäßig 
definiert. Um als besonders gelagerter Härtefall angesehen zu werden, muss es sich um ein bebau-
tes Grundstück handeln, auf dem sich ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirt-
schaftsgebäude befinden, deren Nutzflächen dauerhaft nicht genutzt werden. Dauerhaft bedeutet, 
dass eine nur vorübergehende oder auf einen Zeitraum begrenzte Nicht-Nutzbarkeit nicht ausreicht. 
Weiterhin kommt es nicht darauf an, dass die aktuelle Grundstückseigentümerin oder der aktuelle 
Grundstückseigentümer diese Gebäude land- und forstwirtschaftlich genutzt haben.  

Die Definition eines besonders gelagerten Härtefalls beginnt erst, wenn die Nutzflächen nach Abzug 
der Freibeträge des § 3 Abs. 2 und 3 mehr als 300 m2 betragen. Hierbei sind alle Nutzflächen der 
wirtschaftlichen Einheit zusammenzurechnen, auch wenn sie sich in mehreren Gebäuden befinden. 
Eine nicht genutzte Fläche steht zur Nutzung zur Verfügung. Bis zu einer Größe von 300 m2 wird im 
Rahmen der gesetzlich möglichen Typisierung noch kein Härtefall angenommen, denn der Äquiva-
lenzbetrag hierfür beträgt 150 Euro. Auch nach Multiplikation mit dem Lage-Faktor, der sich erfah-
rungsgemäß in einer Bandbreite zwischen 0,7 und 1,3 bewegt, und Anwendung des Grundsteuerhe-
besatzes ergibt sich eine Grundsteuer, die der Eigentümerin oder dem Eigentümer zugemutet wer-
den kann, da die Fläche auch im Fall der Nichtnutzung dennoch eine Teilhabe an der Gemeinde 
vermittelt. Aufgrund dieser Typisierung besteht erst ab einer darüber hinausgehenden steuerlichen 
Auswirkung, die bei größeren Hof- und Wirtschaftsgebäuden auftreten kann, die Möglichkeit, für die 
darüber hinausgehende ungenutzte Flächen einen Erlass der Grundsteuer durch die Gemeinde zu 
erhalten. Dadurch wird auch die Anzahl von Erlassanträgen bei der jeweiligen Gemeinde reduziert. 
In diesen Fällen ist der Erlass der Grundsteuer auf den Teil der Grundsteuer begrenzt, der auf die 
300 m2 übersteigenden nicht genutzten Nutzflächen entfällt. Hierbei sind alle Nutzflächen der wirt-
schaftlichen Einheit zusammenzurechnen, auch wenn sie sich in mehreren Gebäuden befinden. Die 
Erlassmöglichkeit der Gemeinde ist grundsätzlich nicht vorgesehen für die Grundsteuer, die auf die 
Wohnfläche oder den Grund und Boden entfällt. Durch die beispielhafte Aufzählung der Fallgruppen 
ist die Gemeinde nicht daran gehindert, auch in anderen Fällen einen Erlass ganz oder teilweise 
auszusprechen, wenn sie eine Vergleichbarkeit mit einer der in Nummer 1 definierten Fallgruppe 
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sieht und einen Erlass aus Gemeinwohlgründen, die sich aus der Örtlichkeit ergeben, für gerechtfer-
tigt hält.  

Der Erlass kann aus Gemeindegemeinwohl unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Zumut-
barkeitsgrenze gerechtfertigt sein, wenn solche Resthof-Flächen in der Gemeinde typischerweise 
vorkommen oder ein Interesse an der Erhaltung des gemeindeprägenden Orts- und Landschaftsbil-
des besteht. Die Nichtnutzung der Flächen ist ein Indiz dafür, dass die Flächen nicht benötigt werden 
und es für eine Fremdnutzung keine Nachfrage gibt. Wenn aus Sicht der Gemeinde ein Interesse 
daran besteht, diesen Resthof als Gesamtensemble zu erhalten, kann es im Gemeinwohlinteresse 
liegen, die Grundsteuer teilweise zu erlassen. 

Beispiel:  

Resthof mit einer Grundstücksfläche von 2 500 m2, Wohngebäude mit Wohnfläche von 120 m2 und 
Nutzfläche einer ehemaligen Scheune von 500 m2 sowie Nutzfläche eines ehemaligen Hofladens 
von 200 m2. Der Lage-Faktor beträgt 0,90. Der Hebesatz der Gemeinde beträgt 450 %. Die ehema-
lige Scheune wird nur für das Auto und Gartengeräte genutzt. Im Übrigen steht die Scheune leer. 

Die Grundsteuer beträgt insgesamt  1 830,60 Euro 

davon Grund und Boden (2500 m2 * 0,04 * 0,9 * 1,0 *450 %)1) 405,00 Euro 

davon Wohnen (120 m2 * 0,5 * 0,9 * 0,7 *450 %) 170,10 Euro 

davon Nutzfläche 700 m2 abzüglich Freibeträge für Garage und Nebengebäude 80 m2  
verbleiben 620 m2 (620 m2 * 0,5 *0,9 * 1,0 *450 %) 1 255,50 Euro 

Die nicht genutzten Nutzflächen von 620 m2 übersteigen 300 m2 um 320 m2.  
Hierauf entfällt eine Grundsteuer (320 m2 * 0,5 *0,9 * 1,0 *450 %) in Höhe von 648,00 Euro. 
Diese Grundsteuer kann von der Gemeinde erlassen werden. 

2. Bestimmte unbebaute und ungenutzte Grundstücke  

Bei größeren Flächen, wie z. B. Wiesen, Teichen, Seen, Mooren, Sumpfgebieten und sonstigen öko-
logisch wertvollen Flächen, die mangels der notwendigen Zweckbestimmung nicht der Grund-
steuer A zugehörig sind, haben sich im Zuge der Gesetzesänderung zum Teil erhebliche Grundsteu-
erbeträge ergeben, die für die Betroffenen eine besondere Härte darstellen können. Die Grundsteu-
erbelastung ist von den Bürgerinnen und Bürgern nicht nachzuvollziehen, wenn es sich um Grund-
stücke handelt, die individuell kaum Nutzen haben und für die in der Regel von der Gemeinde auch 
keine besonderen Leistungen zur Verfügung gestellt werden. Aus Sicht der Gemeinde hingegen ist 
ein Nutzen für die Gemeinde gegeben, indem mit diesen Grundstücken der Naturschutz und andere 
Gemeinwohlzwecke gefördert werden. Das Grundstück kann insoweit zum Teil örtlichen Interessen 
dienen, aus denen sich eine Rechtfertigung ergeben kann, auf die Grundsteuer im Erlasswege zu 
verzichten. Die Definition eines besonders gelagerten Härtefalls beginnt bei den unbebauten Grund-
stücken erst, wenn die Flächen mehr als 3 000 m² betragen. Dies entspricht einem Äquivalenzbetrag 
von 120 Euro, der unter Berücksichtigung des Lagefaktors und des Grundsteuerhebesatzes noch 
nicht zu einer unzumutbaren Härte führt, da die Fläche auch im Falle der Nichtnutzung dennoch eine 
Teilhabe an der Gemeinde vermittelt. Durch die Begrenzung wird auch die Anzahl von Erlassanträ-
gen bei der jeweiligen Gemeinde reduziert. 

Die Erlassregelung setzt voraus, dass sich die Grundstücke im Grundvermögen befinden. Ein Erlass 
kann durch die Gemeinde vorgenommen werden, wenn diese Grundstücke dauerhaft höchstens ge-
ringfügig individuell genutzt werden. Dauerhaft bedeutet, dass eine nur vorübergehende oder auf 
einen Zeitraum begrenzte Nicht-Nutzbarkeit nicht ausreicht. Wenn diese Flächen dem Grundvermö-
gen zugeordnet sind, dann besteht im Verhältnis zu vergleichbaren Flächen, die einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen sind, eine erhebliche Mehrbelastung der Grundstückseigentü-
merinnen und Grundstückseigentümer durch die Grundsteuer. Daher wird den Gemeinden auch in 
diesen Fällen die Möglichkeit eingeräumt, die Grundsteuer ganz oder zum Teil zu erlassen. Die 

 
 
*) Formel: (Flächengröße * Äquivalenzzahl * Lagefaktor * Steuermesszahl * Hebesatz) 
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Gemeinde ist nicht daran gehindert, auch einen Erlass ganz oder teilweise auszusprechen, wenn sie 
eine Vergleichbarkeit von Fällen mit einer der in Nummer 2 definierten Fallgruppen sieht. 

3. Grundstücke, die zur Ausübung des Sports einem in § 3 GrStG genannten Rechtsträger zur 
Nutzung überlassen werden 

Voraussetzung und Rechtfertigung für einen Erlass ist, dass ein Gemeinwohlinteresse an der Förde-
rung des Sports innerhalb des Gemeindegebietes besteht. Aus Sicht der Gemeinde kann ein Nutzen 
für die Gemeinde gegeben sein, sofern mit diesen Grundstücken der Sport und andere Gemeinwohl-
zwecke gefördert werden. Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer über-
nimmt insoweit zum Teil ein Gemeindeanliegen, und daraus ergibt sich eine Rechtfertigung, sie oder 
ihn von der Grundsteuerbelastung im Erlasswege zu befreien. Mit dem Erlass kann die Gemeinde 
auch eine Gleichbehandlung mit zu Sportzwecken genutzten Grundstücken herstellen, die aufgrund 
des § 3 GrStG von der Grundsteuer befreit sind, weil sie einem dort genannten begünstigten Rechts-
träger zuzurechnen sind. 

Die Aufzählung der Regelbeispiele in Absatz 2 ist nicht abschließend. Es kann vergleichbare weitere 
Fallgestaltungen geben, die von den Gemeinden ebenfalls als besonders gelagerte Härtefälle er-
kannt werden können.  

Auch hier soll den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, die Grundsteuer ganz oder zum 
Teil zu erlassen. Die Gemeinde kann daher für ihr Gemeindegebiet entscheiden, ob und inwieweit 
sie von dieser Regelung Gebrauch machen möchte. Maßgeblich sind Gemeinwohlgründe, die sich 
aus der Örtlichkeit ergeben. Dies geht mit der Autonomie der Gemeinden hinsichtlich des Grundsteu-
eraufkommens einher.  

Als vergleichbar sind Fälle anzusehen, in denen nicht alle Tatbestände der Nummern 1 bis 3 erfüllt 
sind, die aber mit den dort genannten Fallgruppen vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit mit Rest-
höfen könnte z. B. bei nicht genutzten oder nicht mehr nutzbaren ehemals gewerblichen Nutzflächen 
über 300 m2 infrage kommen. Ein vergleichbarer Fall könnte ausnahmsweise auch bei anderen be-
bauten Grundstücken vorliegen, wenn Teile des Grundstücks nicht individuell genutzt werden kön-
nen. Eine konkretere Beschreibung der vergleichbaren Fälle ist nicht möglich, da die örtlichen Gege-
benheiten, die das Gemeinwohlinteresse begründen, gemeindeindividuell sind und aufgrund ihrer 
Diversität nicht abschließend vom Landesgesetzgeber gefasst werden können.   

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 regelt das Verfahren für den Erlass nach Absatz 1. Hierfür ist das Verfahren nach § 35 
GrStG entsprechend anzuwenden.  

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 regelt das Verfahren für den Erlass nach Absatz 2. Der Erlass erfolgt nicht von Amts wegen, 
sondern ist antragsgebunden. Zuständig für den Antrag ist die Gemeinde, die den Grundsteuerbe-
scheid erlassen hat. Damit die Gemeinde ihren kommunalen Haushalt planen kann, ist der Antrag 
auf Erlass nach Absatz 2 spätestens bis zum 31. März des Folgejahres zu stellen. Die zuständige 
Gemeinde kann auch schon vor Beendigung des Kalenderjahres über den Erlassantrag entscheiden. 
Aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes im Jahr 2026 ist für Erlassanträge, die das Jahr 2025 be-
treffen, eine Verlängerung der Frist bis zum 31. Dezember 2026 vorgenommen worden. 

Wenn sich an den Verhältnissen keine Veränderungen ergeben, bedarf es keiner jährlichen Wieder-
holung des Antrags. Änderungen der maßgeblichen Verhältnisse, die für den Erlass vorgelegen ha-
ben, sind der Gemeinde innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Änderung anzuzeigen. 

Sofern ein Erlass gewährt wird, ist der Anteil an der Grundsteuer B, der auf den Grundsteuermess-
betrag der betroffenen Gebäude, Gebäudeteile oder des Grund und Bodens entfällt, zu erlassen.  

Zu Artikel 2: 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  

(verteilt am 17.04.2026) 
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                                        Anlage 
      (zu Abschnitt A Nr. XI der Begründung) 

Übersicht über die Ergebnisse der Verbandsanhörung zur Änderung des NGrStG (vorgezogene Evaluierung) 

Verband Änderungsvorschlag Begründung Bemerkungen 

Deutsche Bahn AG Ergänzung § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
NGrStG: 

a) bei im Außenbereich liegenden un-
bebauten Grundstücken, die zum 
Grundvermögen gehören und nicht 
genutzt werden können, weil sie in 
einem Naturschutzgebiet oder Bio-
top liegen oder ihre natürliche Be-
schaffenheit einer Nutzung entge-
gensteht 

sowie 

b) bei unbebauten Grundstücken, die 
zum Grundvermögen gehören und 
nicht genutzt werden können, weil 
sich auf ihnen stillgelegte Eisen-
bahninfrastruktur befindet. 

Flächen mit stillgelegter Eisenbahninfrastruktur sind 
mit denen im Entwurf genannten Fallgruppen ver-
gleichbar: 

Sie liegen häufig in isolierten Lagen, sowohl im In-
nen- als auch im Außenbereich. 

Sie sind mit faktischen oder rechtlichen Nutzungs-
hindernissen behaftet (z. B. topographischen Gege-
benheiten (vielfach Bahn-damm oder Geländeein-
schnitte), ungünstigen Zuschnittes der Flächen 
(schmale, längliche Flurstücke, unregelmäßig ge-
schnitten). 

Eine Bebauung ist regelmäßig ausgeschlossen. 

Gemeindliche Erschließungsleistungen oder Infra-
struktur-anbindungen sind nicht vorhanden. 

Eine wirtschaftliche Nutzung ist objektiv nicht gege-
ben (z. B. aufgrund des Zuschnittes oder fehlender 
Ertragsmöglichkeit), gleichwohl entsteht eine Grund-
steuerbelastung. 

Stillgelegte Bahnflächen lassen sich jedoch weder 
eindeutig der Fallgruppe der ungenutzten Hofge-
bäude noch der unbebauten, ökologisch geschütz-
ten Flächen im Außenbereich zuordnen. Sie sind in 
der Regel baulich vorgeprägt (z. B. durch Schienen, 
Bahndämme, gegebenenfalls vorhandene techni-
sche Anlagen) und befinden sich nicht ausschließ-
lich im Außenbereich. Zudem können sie entweder 
gar nicht, teilweise oder auch ganz in Biotopen oder 
Naturschutzfläche liegen. 

Eine klare gesetzliche Regelung erhöht die Rechts-
sicherheit und Einheitlichkeit im Verwaltungsvollzug 
und schützt vor ungleichen Bewertungen durch die 
Kommunen. 

Die Aufnahme stillgelegter Eisenbahninfrastruktur in 
die Regelbeispiele wird nicht für sachgerecht gehal-
ten. Die stillgelegte Eisenbahninfrastruktur wäre im 
ursprünglichen Entwurf in die Gruppe der vergleich-
baren Flächen gefallen (Kann-Regelung). Bei der 
Ausgestaltung als Kann-Regelung könnten regio-
nale Interessen an der Wiederherstellung einer 
schienengebundenen Infrastruktur den Erlass durch 
die Gemeinden rechtfertigen (Ermessen). 
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Verband Änderungsvorschlag Begründung Bemerkungen 

VDV  
Die Verkehrsunterneh-
men 

wie Deutsche Bahn  Siehe Bemerkungen zur Deutsche Bahn AG. 

LandesSportBund Nie-
dersachsen e. V. 

Es soll eine „Soll-Formulierung“ erfol-
gen um zu vermeiden, dass die Ge-
meinden unterschiedlich entscheiden.  

Zur Klarstellung sollen Sportflächen für 
Sportarten aufgenommen werden, die 
für ihre Ausübung größere Flächen be-
nötigen und die sich nicht im kommuna-
len oder Vereinsbesitz befinden.  

Grundsätzliche Prüfung einer Steuerbe-
freiung.  

 Ein Erlass für verpachtete Sportanlagen wäre im ur-
sprünglichen Entwurf in die Gruppe der vergleichba-
ren Flächen gefallen (Kann-Regelung). Bei der Aus-
gestaltung als Kann-Regelung könnten regionale In-
teressen an der Sportförderung den Erlass durch 
die Gemeinden rechtfertigen (Ermessen). Da die 
verpachteten Sportflächen häufiger als Härtefälle 
benannt worden sind, steht einer Aufnahme in die 
Regelbeispiele für eine Kann-Regelung nichts ent-
gegen. 

Ein grundsätzliche Steuerbefreiung für verpachtete 
Sportflächen wäre aufgrund der Länderöffnungs-
klausel zwar rechtlich möglich, sie würde aber den 
bundesrechtlichen Grundsätzen widersprechen, 
dass der Grundbesitz einem begünstigten Rechts-
träger zuzurechnen sein muss, um in den Genuss 
der Steuerbefreiung des § 3 GrStG zu kommen. 
Hiervon ist bislang noch kein Land abgewichen.  

Steuerberaterkammer 
Niedersachsen 

Positive Stellungnahme zur geplanten 
Änderung 

 — 

Steuerberaterverband 
Niedersachsen Sach-
sen-Anhalt e. V. 

Vermeidung der besonderen Härten 
nicht durch Erlass, sondern auf Ebene 
der Festsetzung. 

Anspruch auf Erlass ohne weitere Er-
messens-erwägungen entsprechend 
der §§ 32 bis 34 GrStG. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes ist das Erlassverfahren nicht dazu bestimmt, 
durch einen Erlass aus sachlichen Billigkeitsgrün-
den Härten auszugleichen, die durch vom Gesetz-
geber bei der typisierenden Ausgestaltung des Tat-
bestands bewusst in Kauf genommene Umstände 
entstanden sind.  

 

Erfolgt die Berücksichtigung der genannten Härte-
fallgruppen erst auf der Ebene der Gemeinden im 
Rahmen einer - gerichtlich nur eingeschränkt über-
prüfbaren - Ermessensentscheidung, wird es je 
nach den einzelnen Umständen der Gemeinden zu 
erheblichen Unterschieden führen. Jede Gemeinde 

Die Anzahl der Härtefälle liegt nach Einschätzung 
der nachgeordneten Behörden bei ca. 23 000 Fäl-
len, die im Verhältnis zur Gesamtzahl der wirtschaft-
lichen Einheiten von 3,2 Millionen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Den Gemeinden in diesen 
Fällen eine Möglichkeit zu geben, aus lokalen Grün-
den und lokalen Gemeinwohlinteressen einen Er-
lass auszusprechen, ist nach Ansicht der Landesre-
gierung zulässig. 

Die Gemeinden sollen aus lokalen Gründen und lo-
kalen Gemeinwohlinteressen über einen Erlass ent-
scheiden. Diese Gründe sind in jeder Gemeinde un-
terschiedlich. 
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kann nach eigenem Gutdünken bestimmen, in wel-
chem Fall sie in welcher Höhe die Grundsteuer er-
lässt oder nicht. 

 

Der Erlass ist bei Vorliegen der Härtefälle zwingend 
vorzusehen. 

 

 

 

Das Ausüben des Ermessens im Umgang mit den 
im Gesetz genannten Härtefällen muss aus Gleich-
behandlungsgründen innerhalb einer Gemeinde 
nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen.  

Bund der Steuerzahler 
Niedersachsen und 
Bremen e. V. 

Ersetzen des Wortes „und“ zwischen 
den beiden Erlasstatbeständen durch 
„oder“ oder Streichung des Wortes. 

§ 10 Abs. 2 Nr. 2 NGrStG sollte auch 
Grundstücke im Innenbereich umfas-
sen. 

Es sollte auf die veranlagten Flächen 
Bezug genommen werden. Sonst wer-
den Flächen mit einbezogen, die nicht 
erklärt wurden. 

Erweiterung der Grundstücke, die durch 
den Auffangtatbestand in § 10 Abs. 2 
Satz 4 NGrStG erfasst werden (nur 
zum Teil bebaubar, weit überwiegend 
im Außenbereich, nicht bewirtschaft-
bar). 

Erlass für Grundstücke mit untergeord-
neter baulicher Nutzung (Sonderge-
biete von erneuerbaren Energien, Pho-
tovoltaik, Biogasanlagen). 

Die Verbindung der beiden Erlasstatbestände durch 
das Wort „und“ könnte dazu führen, dass die Vo-
raussetzungen kumulativ vorliegen müssen. 

 

Im ursprünglichen Gesetzentwurf ist bewusst zwi-
schen einer Soll- und einer Kann-Regelung unter-
schieden worden. Bei einer Ausgestaltung als Kann-
Regelung unter Nennung von Regelbeispielen 
würde den Anmerkungen Rechnung getragen.  

Hauptverband der land-
wirtschaftlichen Buch-
stellen und Sachver-
ständigen e. V. 
Niedersachsen/Bremen 

Änderung in § 10 Abs. 2 Satz 4 NGrStG 
des Wortes „kann“ in „soll“. 

Die Nutzungsart beim Betrieb von Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen soll weiter-
hin Land- und forstwirtschaftliches-Ver-
mögen sein. 

Der Wille des Gesetzgebers wird in der Begründung 
als „Soll-Vorgabe“ zum Ausdruck gebracht. 

 

Hinweis auf Artikel 9 Abs. 3 des Bayerischen 
Grundsteuergesetzes. 

 

Im ursprünglichen Gesetzentwurf ist bewusst zwi-
schen einer Soll- und einer Kann-Regelung unter-
schieden worden. Bei einer einheitlichen Ausgestal-
tung als Kann-Regelung würde die Entscheidung 
über einen Erlass bei Vorliegen lokaler Gründe und 
lokaler Gemeinwohlinteressen in das Ermessen der 
Gemeinde fallen. 
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Einführung einer Bagatellgrenze in 
§ 228 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 
(BewG) bei viehhaltenden Betrieben. 

Änderungsanzeigen bei Änderung der tatsächlichen 
Verhältnisse nach § 228 Abs. 2 BewG führt bei vieh-
haltenden Betrieben zu einem unverhältnismäßigen 
Aufwand. 

Die übrigen Anmerkungen betreffen die Grund-
steuer A und sind vom Regelungsbereich des Ge-
setzentwurfs nicht berührt. 

Landvolk Niedersach-
sen Landesbauernver-
band e.V. 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 NGrStG: In Härtefäl-
len ist die Grundsteuer B ganz oder teil-
weise zu erlassen. 

Grundstücke der Realverbände sollen 
von der Grundsteuer befreit werden. 

Die Befreiungsvorschriften §§ 32 bis 34 GrStG sind 
als Muss-Vorschriften formuliert (einheitliche 
Rechtsanwendung). 

Realverbände dienen als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts mit dem Bereitstellen und der Unter-
haltung der Wege und Gräben einem öffentlichen 
Zweck, dem Schaffen und Entwickeln der Infrastruk-
tur für die landwirtschaftliche Nutzung. Sie werden 
häufig anstelle von Wasser- und Bodenverbänden 
tätig (§ 4 Nr. 4 GrStG). 

 

Im ursprünglichen Gesetzentwurf ist bewusst zwi-
schen einer Soll- und einer Kann-Regelung unter-
schieden worden. Bei einer einheitlichen Ausgestal-
tung als Kann-Regelung würde die Entscheidung 
über einen Erlass bei Vorliegen lokaler Gründe und 
lokaler Gemeinwohlinteressen in das Ermessen der 
Gemeinde fallen. 

Die Steuerbefreiung für Wirtschaftswege nach § 4 
Nr. 3 Buchst. a GrStG ist im Erlass des MF vom 
19. Mai 2025, Aktenzeichen G 1000 - 25/3 - 352, 
geregelt und stellt klar, dass die von den Realver-
bänden unterhaltenen Wege in der Regel steuerfrei 
sind. Eine weitergehende persönliche Steuerbefrei-
ung wird nicht als erforderlich angesehen. 

Landesverband  
Haus & Grund Nieder-
sachsen e. V. 

Alterswertfaktor für ältere Häuser 

Bessere Überprüfbarkeit des Hebesat-
zes in § 7 NGrStG 

 

 

Die Aufnahme einer Alterswertminderung ist wertori-
entiert und würde den Grundsätzen des Äquivalenz-
prinzips widersprechen. 

Unter Berücksichtigung der Hebesatzautonomie der 
Gemeinden wird die bestehende Regelung in § 7 
NGrStG als ausreichend angesehen. 

Arbeitsgemeinschaft 
der Kommunalen Spit-
zenverbände Nieder-
sachsens 

Vermeidung der besonderen Härten 
nicht durch Erlass, sondern auf Ebene 
der Festsetzung. 

 

 

Den Gemeinden liegen die für einen Teilerlass er-
forderlichen Feststellungsdaten nicht vor. 

Bearbeitung der Anträge übersteigt bei kleineren 
und ländlichen Gemeinden die personellen Kapazi-
täten. 

Bedenken gegen die einzelnen Tatbestandsmerk-
male der Gesetzesänderung. 

Die Erweiterung der Steuerbefreiungen um die je-
weiligen Fallgestaltungen birgt ein sehr großes Ri-
siko für die Folgerichtigkeit des Flächen-Lage-Mo-
dells. Im Übrigen wird auf die Ausführung in der Be-
antwortung der Kleinen Anfrage zur kurzfristigen 
schriftlichen Beantwortung in der Drucksache 
19/9661 verwiesen. 

 

 

 


	Drucksache 19/10401
	Gesetzentwurf
	Niedersächsischer Ministerpräsident
	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Grundsteuergesetzes

